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Ausgangslage

Straßen in nicht verkehrssicherem Zustand

Für viele Fußgänger und Radfahrer kaum mehr 

benutzbar

Straßen verursachen Schäden an PKW und 

anderen Fahrzeugen

Starke Staubentwicklung im Sommer

Beleuchtung fehlt
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Anforderungen an ein 

Straßenbaukonzept

Straßenbaukonzept

•

Interessen von Anwohnern berücksichtigen

•

Anwohner an befestigten Straßen

•

Anwohner an nicht befestigten Straßen

•

Unterscheiden

•

Anwohner, die Baumaßnahmen wünschen

•

Anwohner, die keine Baumaßnahmen wünschen

•

Kostengünstige Bauverfahren angesichts der  

Finanzierungsengpässe

•

Möglichst vergleichbares Außenbild 

•

Schnelle Realisierbarkeit
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Unsere Ziele

l

Schrittweise die Anwohnerstraßen mit 

Fahrbahn, Beleuchtung und 

Straßenentwässerung erstellen 

l

Bürger und Politik überzeugen

l

Mindestens ein vorzeigbares Musterprojekt 

noch 2002 beginnen

l

Und: Wir schaffen das auch!!!!
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Brandenburgisches Straßengesetz

l

Gemeinde Brieselang hat Straßenbaulast

l

Muss Straßen in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand 

erhalten

l

Bei Nichtausführung Ersatzmaßnahme durch 

Landkreis

l

Pflicht ist auf Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde beschränkt

l

Gemeinde setzt sich 

Schadenersatzansprüchen aus

l

Bürger können u.U. verkehrsgerechten 

Zustand einklagen
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Was ist Erschließung?

l

Gebiet in verkehrlicher, technischer und 

sozialer Hinsicht nutzbar machen

l

Vor allem

–

Anschluss an das allgemeine Straßennetz

–

Straßenbefestigung

–

Beleuchtung, Straßenentwässerung

–

Versorgung mit Wasser, Strom, Gas, 

Telefon
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Was gehört zur Erschließung?

l

Zum Anbau bestimmte öffentliche Straßen, 

Wege, Plätze

l

Nicht befahrbare Fuß

-

und Wohnwege

l

Zur 

Zuwegung 

notwendige Sammelstraßen

l

Parkflächen und Grünanlagen

l

Straßenbeleuchtung und 

–

entwässerung

l

Aber nicht: Kinderspielplätze
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Anspruch auf Erschließung

l

Erschließung nach BauGB ist 

Pflicht

aufgabe 

der Gemeinde

l

Anwohner kann grundsätzlich nicht einklagen

l

Aber Ausnahmen wenn:

–

Wirksame Zusage auf Erschließung

–

Wirksamer Bebauungsplan

–

Mitwirkung der Gemeinde an 

Baugenehmigung

–

Ablehnung eines Erschließungsangebotes 

l

Brieselanger könnten Erschließung einklagen
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BrbgKAG

l

Baugesetzbuch

–

Erschließung

–

Erstmalige 

Herstellung von 

Straßen, Be

-

leuchtung 

usw.

–

Anteil der Anwohner: 

90 %

–

Grundlage ist Er

-

schließungsbeitrags

-

satzung

der 

Gemeinde 

l

KommunalabgabenG

–

Ausbau, Erweiterung

–

Straße schon früher 

hergestellt

–

Auch bei Straßen, die 

als bereits hergestellt 

gelten

–

Anteil der Anwohner: 

höchstens 75 %

–

Grundlage ist Straßen

-

ausbaubeitragssatzung 

der Gemeinde
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Keine Beitragspflicht nach 

BauGB

BauGB

l

Für bereits endgültig hergestellte Straßen

l

Für Straßen, die bereits zum 29.06.61 oder als 

historische Straßen vorhanden waren

l

Für Straßen, die nach der Übergangsvorschrift für die 

neuen Länder als hergestellt gelten, weil sie am 

03.10.90 dem ortüblichen Zustand entsprachen

l

außerdem: Zahlungen an „Pflasterkassen“ o.ä. 

werden angerechnet
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Ortsüblichkeit am 03.10.90

l

Grundlage ist Straßenbestandsverzeichnis

l

Ortsüblich ist das, was überwiegend vorhanden war

l

Nach Auskunft Amtsverwaltung waren befestigte 

Straßen (gemessen nach Straßenfläche) im 

Wohnbereich ortsüblich

l

Damit gelten alle nicht befestigten Straßen als nicht 

ortsüblich und unterliegen BauGB (= 90 % 

Beitragspflicht der Anwohner)
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Merkmale noch nicht 

hergestellter Straßen

hergestellter Straßen

l

Straße nicht in der Breite oder mit den Bestandteilen 

hergestellt, wie in amtlichen Plänen festgelegt

l

Höhenmaße nicht eingehalten

l

Wesentliche Maßnahmen fehlen, auch wenn seit 

längerer Zeit größere Anzahl von Häusern steht

l

Nur provisorisch befestigt

l

unregelmäßiger Straßenverlauf mit wechselnden 

Breiten

l

Ergebnis: Erschließungsbeitragsrecht = 90 % Beitrag 

der Anwohner
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Verteilung der 

Erschließungskosten

Erschließungskosten

l

Gemeinde

–

Zahlt 10 % der 

Kosten

–

Darf diese 

grundsätzlich nicht 

auf Bürger verlagern

–

Ausnahme ist 

Erschließungsträger

-

vertrag

l

Anwohner

–

Zahlen 90 % der 

Kosten

–

Kosten werden nach 

Grundstücksfläche  

(bis 40 m Tiefe) 

aufgeteilt

–

Höheres Maß oder 

andere Art der 

Nutzung führen zu 

Zuschlägen
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Verteilung der Ausbaukosten

l

Gemeinde 

–

Zahlt Anteil, der auf 

Gemeingebrauch 

entfällt

–

In Brieselang 

mindestens 25 %

–

Kann durch 

Erschließungsvertrag 

100 % auf 

Erschließungsträger 

delegieren

l

Anwohner

–

Zahlen bei 

Anliegerstraßen 75 %

–

Bei 

Haupterschlie

-

ßungsstraßen 

40 % für 

Fahrbahn, Radweg 

und Parkstreifen bzw. 

60 % für Gehweg und 

50 % für Beleuchtung

–

Bei 

Hauptverkehrsstraßen 

20 % für Fahrbahn, 

Radweg und 

Beleuchtung, 50 % für 

Gehweg und 

Parkstreifen
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Provisorische 

Ausbesserungen

Ausbesserungen

l

Gemeinde zahlt 100 %, Bürger nichts

l

Gemeinde bleibt zur Erschließung verpflichtet

l

Ständige Ausbesserungen sind deshalb 

teuerste Variante

l

Gemeinde muss an Erschließung interessiert 

sein
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Beitragsverpflichtete

l

Eigentümer der Grundstücke im Erschließungsgebiet

l

Erbbauberechtigte

l

Tatsächliche Nutzer bei Nutzungsrechten

l

Eigentümer können Anteil an Pächter weiter 

berechnen 

l

Gilt in gleicher Weise für Erschließungs

-

und 

Ausbaumaßnahmen 
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Maximale Baustandards bei 

Anliegerstraßen 

Anliegerstraßen 

l

Höchstens 5,50 Fahrbahn aus Pflaster

l

Kein Radweg

l

Parkstreifen höchstens jeweils 5 m aus 

Pflaster

l

Gehweg höchstens 2,50 m aus Pflaster

l

Grünanlagen je 2 m
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Maximale Baustandards bei 

Haupterschließungsstraßen

Haupterschließungsstraßen

l

Höchstens 6,50 m breite Schwarzdecke

l

Radweg je 1,70 m aus Pflaster

l

Parkstreifen je 5 m aus Pflaster

l

Gehweg je 2,50 aus Pflaster

l

Grünanlagen je 2 m
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Maximale Baustandards bei 

Hauptverkehrsstraßen

Hauptverkehrsstraßen

l

8,50 m Fahrbahn

l

Je 1,75 Radweg

l

Je 2,50 m Parkstreifen

l

Je 2,50 Gehweg oder 3,50 Geh

-

und Radweg

l

Je 2 m Grünstreifen


[image: image21.wmf]Maximale Baustandards bei 

Maximale Baustandards bei 

Hauptverkehrsstraßen

Hauptverkehrsstraßen

l

8,50 m Fahrbahn

l

Je 1,75 Radweg

l

Je 2,50 m Parkstreifen

l

Je 2,50 Gehweg oder 3,50 Geh

-

und Radweg

l

Je 2 m Grünstreifen
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Lösung

l

Straßenbaukonzept des 

BürgerForums 

Brieselang

l

Minimiert Anteil der öffentlichen Hand

l

Ist auch durchführbar, wenn nicht alle 

Anwohner mitmachen (i.d.R. mindestens 50 

Prozent) 
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Lösung 1: Alle Anwohner des 

Erschließungsgebietes machen 

Erschließungsgebietes machen 

mit 

mit 

l

Gemeinde schließt Vertrag mit 

Erschließungsträger

l

Erschließungsträger schließt mit 

allen

Anwohnern Kostenübernahmevereinbarungen 

über 100 % der Kosten

l

Erschließungsträger führt die Maßnahme durch 

und rechnet mit den Anwohnern ab

l

Erschließungsbeiträge werden nicht berechnet

l

Bewertung: Ausgangslage sehr 

unwahrscheinlich
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Kostenübernahmemodell

Gemeinde

Erschließungsträger

Anwohner

1. Erschließungsvertrag

2. Kostenübernahme

-

vereinbarung

3. Abrechnung aller 

Kosten
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Lösung 2: Eine relevante 

Anzahl von Anwohnern macht 

Anzahl von Anwohnern macht 

mit 

mit 

l

Zur Mitwirkung bereite Anwohner bilden Anwohner

-

GbR

l

GbR schließt mit Gemeinde Erschließungsvertrag 

(Muster vom 

BürgerForum

)

l

GbR vergibt Bauaufträge und kann Preise 

verhandeln!

l

Gesellschafter tragen 100 % der Kosten für ihre 

Grundstücke und rechnen Kosten für die anderen 

Grundstücke mit Gemeinde ab

l

Gemeinde erhebt von nicht beteiligten Anwohnern 

Beiträge (90 bzw. 75 %)
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GbR

-

-

Modell

Modell

Gemeinde

Anwohner

-

GbR

Baunternehmen

1. Erschließungsvertrag

2. Beauftragt und bezahlt 

Bauunternehmen

3. Rechnet die Kosten für die nicht in 

der GbR vertretenen Grundstücke ab

4. Erhebt Erschließungs

-

oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner

Bank



[image: image27.wmf]Variante: Kostenübernahme

Variante: Kostenübernahme

-

-

modell

modell

mit einzelnen Bürgern

mit einzelnen Bürgern

Gemeinde

Mitwirkende 

Anwohner

Erschließungsträger

1. Erschließungsvertrag

2. Schließen Kostenüber

-

nahmevereinbarungen

über 

100 % der Kosten für ihre 

Grundstücke

3. Rechnet die Kosten für 

Grundstücke ohne 

Kostenübernahmevereinbarung ab

4. Erhebt Erschließungs

-

oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner



[image: image28.wmf]Grad der Mitwirkung bei 

Grad der Mitwirkung bei 

Ausbaumaßnahmen
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Berechnungsbeispiel 

Ausbaumaßnahme

Ausbaumaßnahme

l

Gesamtkosten 90.000 Euro

l

21 Anwohner mit gleich großen Grundstücken

l

11 machen mit

l

Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

l

Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege der 

Ausbaubeiträge 3.214 Euro

l

Anteil der Gemeinde: 10.714 Euro

l

Geringe Beiträge für Beleuchtung usw. sind hier nicht 

berücksichtigt

l

Bewertung: Hürde für freiwilliges Mitwirken ist hoch
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Grad der Mitwirkung bei 

Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsmaßnahmen
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von 50 %

Beteiligung
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Beteiligung

von 80 %
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Anteil

beitragsverpflichtete

Bürger

Anteil Gemeinde



[image: image31.wmf]Berechnungsbeispiel 

Berechnungsbeispiel 

Erschließungsmaßnahme

Erschließungsmaßnahme

l

Gesamtkosten 90.000 Euro

l

21 Anwohner

l

11 machen mit

l

Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

l

Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege 

der Erschließungsbeiträge 3.857 Euro

l

Gesamtanteil der Gemeinde: 4.287

l

Bewertung: Unterschied vorhanden, aber 

vermutlich darstellbar
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Warum soll ich mitmachen?

l

Weil ohne dieses Engagement die nächsten Jahre 

nichts passieren wird

l

Weil es ein schlechtes Gefühl ist, dass mein Nachbar 

mehr zahlt als ich, um die Maßnahme in Gang zu 

bringen

l

Weil ich mit 100 % bei diesem Konzept absolut nicht 

mehr bezahle als bei 90 % einer 

Gemeindemaßnahme

l

Weil der Unterschied zu Erschließungsbeiträgen 

nicht sehr hoch ist

l

Weil ich das investierte Geld an meinem Auto 

einspare

l

Weil mein Grundstück in gleichem Maße an Wert 

gewinnt
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Private Vergabe ist günstiger

l

Gemeinde darf bei Ausschreibungen nicht 

nachverhandeln

l

Anwohner

-

GbR kann Preisverhandlungen führen

l

Wenn GbR Preissenkung von 10 % gelingt, stehen 

sich die mitwirkenden Bürger bei 

Erschließungsmaßnahmen in absoluten Beträgen 

gleich!

l

Ziel deshalb: Bei Erschließungsmaßnahmen 

mindestens 10 % günstiger, bei Ausbaumaßnahmen 

mindestens 25 %
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Tatsächliche Kosten

l

Können nur im Einzelfall bestimmt werden

l

Abhängig von

–

Baustandard in der jeweiligen Straße

–

Umfang der Maßnahme und damit 

möglichen Mengenrabatten

–

Geschick bei der Preisverhandlung

l

In Brieselang schon für 10

-

12 DM/qm 

Grundstücksfläche Erschließung durchgeführt 

l

Alle genannten Preise können bisher nicht 

verbindlich sein
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Nächste Schritte



[image: image36.wmf]Absprache mit der 

Absprache mit der 

Amtsverwaltung

Amtsverwaltung

l

Am 15.03.02 erfolgt

l

Ergebnis: Amtsverwaltung unterstützt das 

Konzept und bietet bei der Realisierung 

Hilfestellungen an

l

Amtsverwaltung unterstützt vor allem die 

Ausschreibungen und Angebotsvergleiche
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Meinungsbildung der 

Gemeinde

Gemeinde

l

Gemeindevertretung sollte Willen zum 

Straßenbau bekunden und vorliegende 

Modelle empfehlen

l

Im Beschluss sollte Rolle des Bauamtes 

beschrieben werden

l

Standards sollten festgeschrieben werden

l

BürgerForum 

kann Vorlage für Beschlusstext 

liefern 
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Zusammenarbeit mit 

Kreditinstitut

Kreditinstitut

l

Kreditinstitut soll für Anwohner

-

GbR´s 

Maßnahmen vorfinanzieren

l

Kreditinstitut kann Rolle als 

Erschließungsträger übernehmen

l

Kreditinstitut soll Sonderkreditprogramm 

„Straßenbau Brieselang“ mit günstigen 

Konditionen auflegen

l

BürgerForum 

stellt Kontakt her 
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Absprachen mit dem Land

l

BürgerForum

legt Konzept 

Verkehrsministerium zur Prüfung vor

l

Ergebnis der ersten informellen Gespräche: 

Konzept ist machbar

l

Förderungen werden gewünscht

–

Finanzierung des Restanteils der 

Gemeinde

–

Bürgschaft zur Absicherung der Beiträge 

der nicht mitwirkenden Anwohner
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Ein Angebot an das Land

l

Variante 1: Wir verklagen die Gemeinde auf 

Erschließung, Gemeinde kann nicht zahlen 

und muss sich 10 Prozent

-

Anteil von 

Landkreis bzw. Land besorgen

l

Variante 2: Wir wollen nur 5 % Förderung zur 

Bezahlung des Gemeindeanteils

l

Wir bieten an: Einen Pakt zur Lastenteilung. 

Die Hälfte des Gemeindeanteils übernehmen 

die Bürger, die andere Hälfte das Land



[image: image41.wmf]Was hat das Land von diesem 

Was hat das Land von diesem 

Angebot?

Angebot?

l

Es werden Straßen gebaut

l

Mit 5 % öffentlichem Mitteleinsatz werden 100 

% der Mittel bewegt

l

Dies ist ein Bau

-

und Konjunkturprogramm

l

Es ist die einzige realistische Lösung, um in 

den nächsten Jahren die Grundversorgung 

für die Bürger sicherzustellen
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Finanzielle Effekte bei der 

öffentlichen Hand

öffentlichen Hand

l

Beispiel: Maßnahmenwert 10 Mio. Euro

l

Anteil des Landes: 5 % = 500.000 Euro

l

Rückflüsse aus Gewerbesteuer und 

Körperschaftsteuer: 97.140 Euro

l

Rückflüsse aus Umsatzsteuer:  1,6 Mio. Euro

l

Rückflüsse aus Lohnsteuer: 420.000 Euro

l

Rückflüsse über Sozialversicherung: 861.000 Euro

l

Ergebnis bei der öffentlichen Hand: + 2,48 Mio. Euro

l

Nebenher entstehen noch zusätzliche Bruttogehälter 

bei Angestellten von 2,1 Mio. Euro 
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Rechtliche Prüfung

l

Konzept ist von Volljuristen des 

BürgerForums 

erstellt und geprüft

l

Amtsverwaltung lässt Konzept derzeit von ihrem 

Rechtsanwalt prüfen

l

Verkehrsministerium hat bereits überschlägig mit 

positivem Ergebnis geprüft, umfangreichere Prüfung 

läuft

l

Amtsverwaltung legt Konzept Kommunalaufsicht zur 

Prüfung vor

l

Mitwirkende Bürger erhalten 

weitestgehende 

Rechtssicherheit!
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Modellangebote

l

Gemeinde, Amtsverwaltung und 

BürgerForum 

sollen Anwohnern 

Modellangebote machen

l

BürgerForum 

hat „Fragen und Antworten“ 

bereits zusammengestellt

l

Bürgerversammlungen je 

Wohnquartier/Straße möglich und werden 

unterstützt

l

Bauverwaltung ist zu Beratungen bereit
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Mitwirkung der Bürger

l

Beginn setzt mindestens einen aktiven 

Anwohner je Straße voraus

l

Anwohner geben vorläufige 

Beteiligungserklärung ab

l

Wenn rund 50 Prozent der Anwohner bei 

Erschließungsmaßnahmen mitmachen, geht 

es los!

l

Bei Ausbaumaßnahmen sind rund 75 Prozent 

sinnvoll
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Rolle des 

BürgerForums

BürgerForums

l

Wir führen (zusammen mit Gemeinde) 

Verhandlungen mit Behörden 

l

Wir schließen Rahmenvereinbarung mit 

Kreditinstitut und stellen Kontakte her

l

Wir helfen in den Straßen bei der 

Überzeugungsarbeit

l

Wir motivieren die Politik zum Mitmachen

l

Wir transportieren Ideen, Erfahrungen und 

Engagement
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Nummer für Kummer

l

www.buergerforum

-

brieselang.de

l

BürgerForum 

Brieselang, Postfach 1110, 

14652 Brieselang

l

christian.achilles@t

-

online.de

l

Veranstaltungen und Stammtische des 

BürgerForums
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Jetzt kommt es nur 

auf eines an...........

auf eines an...........

l

...dass Sie mitmachen!
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Provisorische Ausbesserungen

		Gemeinde zahlt 100 %, Bürger nichts

		Gemeinde bleibt zur Erschließung verpflichtet

		Ständige Ausbesserungen sind deshalb teuerste Variante

		Gemeinde muss an Erschließung interessiert sein
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Lösung 2: Eine relevante Anzahl von Anwohnern macht mit 

		Zur Mitwirkung bereite Anwohner bilden Anwohner-GbR

		GbR schließt mit Gemeinde Erschließungsvertrag (Muster vom BürgerForum)

		GbR vergibt Bauaufträge und kann Preise verhandeln!

		Gesellschafter tragen 100 % der Kosten für ihre Grundstücke und rechnen Kosten für die anderen Grundstücke mit Gemeinde ab

		Gemeinde erhebt von nicht beteiligten Anwohnern Beiträge (90 bzw. 75 %)
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Private Vergabe ist günstiger

		Gemeinde darf bei Ausschreibungen nicht nachverhandeln

		Anwohner-GbR kann Preisverhandlungen führen

		Wenn GbR Preissenkung von 10 % gelingt, stehen sich die mitwirkenden Bürger bei Erschließungsmaßnahmen in absoluten Beträgen gleich!

		Ziel deshalb: Bei Erschließungsmaßnahmen mindestens 10 % günstiger, bei Ausbaumaßnahmen mindestens 25 %
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Meinungsbildung der Gemeinde

		Gemeindevertretung sollte Willen zum Straßenbau bekunden und vorliegende Modelle empfehlen

		Im Beschluss sollte Rolle des Bauamtes beschrieben werden

		Standards sollten festgeschrieben werden

		BürgerForum kann Vorlage für Beschlusstext liefern 
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Was hat das Land von diesem Angebot?

		Es werden Straßen gebaut

		Mit 5 % öffentlichem Mitteleinsatz werden 100 % der Mittel bewegt

		Dies ist ein Bau- und Konjunkturprogramm

		Es ist die einzige realistische Lösung, um in den nächsten Jahren die Grundversorgung für die Bürger sicherzustellen
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Rechtliche Prüfung

		Konzept ist von Volljuristen des BürgerForums erstellt und geprüft

		Amtsverwaltung lässt Konzept derzeit von ihrem Rechtsanwalt prüfen

		Verkehrsministerium hat bereits überschlägig mit positivem Ergebnis geprüft, umfangreichere Prüfung läuft

		Amtsverwaltung legt Konzept Kommunalaufsicht zur Prüfung vor

		Mitwirkende Bürger erhalten weitestgehende Rechtssicherheit!
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Mitwirkung der Bürger

		Beginn setzt mindestens einen aktiven Anwohner je Straße voraus

		Anwohner geben vorläufige Beteiligungserklärung ab

		Wenn rund 50 Prozent der Anwohner bei Erschließungsmaßnahmen mitmachen, geht es los!

		Bei Ausbaumaßnahmen sind rund 75 Prozent sinnvoll
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Nummer für Kummer

		www.buergerforum-brieselang.de

		BürgerForum Brieselang, Postfach 1110, 14652 Brieselang

		christian.achilles@t-online.de

		Veranstaltungen und Stammtische des BürgerForums
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Jetzt kommt es nur 

auf eines an...........

		...dass Sie mitmachen!
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Rolle des BürgerForums

		Wir führen (zusammen mit Gemeinde) Verhandlungen mit Behörden 

		Wir schließen Rahmenvereinbarung mit Kreditinstitut und stellen Kontakte her

		Wir helfen in den Straßen bei der Überzeugungsarbeit

		Wir motivieren die Politik zum Mitmachen

		Wir transportieren Ideen, Erfahrungen und Engagement
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Modellangebote

		Gemeinde, Amtsverwaltung und BürgerForum sollen Anwohnern Modellangebote machen

		BürgerForum hat „Fragen und Antworten“ bereits zusammengestellt

		Bürgerversammlungen je Wohnquartier/Straße möglich und werden unterstützt

		Bauverwaltung ist zu Beratungen bereit
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Finanzielle Effekte bei der öffentlichen Hand

		Beispiel: Maßnahmenwert 10 Mio. Euro

		Anteil des Landes: 5 % = 500.000 Euro

		Rückflüsse aus Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer: 97.140 Euro

		Rückflüsse aus Umsatzsteuer:  1,6 Mio. Euro

		Rückflüsse aus Lohnsteuer: 420.000 Euro

		Rückflüsse über Sozialversicherung: 861.000 Euro

		Ergebnis bei der öffentlichen Hand: + 2,48 Mio. Euro

		Nebenher entstehen noch zusätzliche Bruttogehälter bei Angestellten von 2,1 Mio. Euro 
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Absprachen mit dem Land

		BürgerForum legt Konzept Verkehrsministerium zur Prüfung vor

		Ergebnis der ersten informellen Gespräche: Konzept ist machbar

		Förderungen werden gewünscht



Finanzierung des Restanteils der Gemeinde

Bürgschaft zur Absicherung der Beiträge der nicht mitwirkenden Anwohner
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Ein Angebot an das Land

		Variante 1: Wir verklagen die Gemeinde auf Erschließung, Gemeinde kann nicht zahlen und muss sich 10 Prozent-Anteil von Landkreis bzw. Land besorgen

		Variante 2: Wir wollen nur 5 % Förderung zur Bezahlung des Gemeindeanteils

		Wir bieten an: Einen Pakt zur Lastenteilung. Die Hälfte des Gemeindeanteils übernehmen die Bürger, die andere Hälfte das Land 
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Zusammenarbeit mit Kreditinstitut

		Kreditinstitut soll für Anwohner-GbR´s Maßnahmen vorfinanzieren

		Kreditinstitut kann Rolle als Erschließungsträger übernehmen

		Kreditinstitut soll Sonderkreditprogramm „Straßenbau Brieselang“ mit günstigen Konditionen auflegen

		BürgerForum stellt Kontakt her 
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Nächste Schritte
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Absprache mit der Amtsverwaltung

		Am 15.03.02 erfolgt

		Ergebnis: Amtsverwaltung unterstützt das Konzept und bietet bei der Realisierung Hilfestellungen an

		Amtsverwaltung unterstützt vor allem die Ausschreibungen und Angebotsvergleiche
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Tatsächliche Kosten

		Können nur im Einzelfall bestimmt werden

		Abhängig von



Baustandard in der jeweiligen Straße

Umfang der Maßnahme und damit möglichen Mengenrabatten

Geschick bei der Preisverhandlung

		In Brieselang schon für 10-12 DM/qm Grundstücksfläche Erschließung durchgeführt 

		Alle genannten Preise können bisher nicht verbindlich sein
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Berechnungsbeispiel Ausbaumaßnahme

		Gesamtkosten 90.000 Euro

		21 Anwohner mit gleich großen Grundstücken

		11 machen mit

		Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

		Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege der Ausbaubeiträge 3.214 Euro

		Anteil der Gemeinde: 10.714 Euro

		Geringe Beiträge für Beleuchtung usw. sind hier nicht berücksichtigt

		Bewertung: Hürde für freiwilliges Mitwirken ist hoch










_1078252259.ppt


Berechnungsbeispiel Erschließungsmaßnahme

		Gesamtkosten 90.000 Euro

		21 Anwohner

		11 machen mit

		Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

		Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege der Erschließungsbeiträge 3.857 Euro

		Gesamtanteil der Gemeinde: 4.287

		Bewertung: Unterschied vorhanden, aber vermutlich darstellbar
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Warum soll ich mitmachen?

		Weil ohne dieses Engagement die nächsten Jahre nichts passieren wird

		Weil es ein schlechtes Gefühl ist, dass mein Nachbar mehr zahlt als ich, um die Maßnahme in Gang zu bringen

		Weil ich mit 100 % bei diesem Konzept absolut nicht mehr bezahle als bei 90 % einer Gemeindemaßnahme

		Weil der Unterschied zu Erschließungsbeiträgen nicht sehr hoch ist

		Weil ich das investierte Geld an meinem Auto einspare

		Weil mein Grundstück in gleichem Maße an Wert gewinnt
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Grad der Mitwirkung bei Erschließungsmaßnahmen
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Variante: Kostenübernahme-modell mit einzelnen Bürgern

Gemeinde

Mitwirkende Anwohner

Erschließungsträger



1. Erschließungsvertrag

2. Schließen Kostenüber-nahmevereinbarungen über 100 % der Kosten für ihre Grundstücke

3. Rechnet die Kosten für Grundstücke ohne Kostenübernahmevereinbarung ab

4. Erhebt Erschließungs- oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner
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Grad der Mitwirkung bei Ausbaumaßnahmen
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GbR-Modell

Gemeinde

Anwohner-GbR

Baunternehmen



1. Erschließungsvertrag

2. Beauftragt und bezahlt Bauunternehmen

3. Rechnet die Kosten für die nicht in der GbR vertretenen Grundstücke ab

4. Erhebt Erschließungs- oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner

Bank














_1078252044.ppt


Maximale Baustandards bei Hauptverkehrsstraßen

		8,50 m Fahrbahn

		Je 1,75 Radweg

		Je 2,50 m Parkstreifen

		Je 2,50 Gehweg oder 3,50 Geh- und Radweg

		Je 2 m Grünstreifen
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Lösung 1: Alle Anwohner des Erschließungsgebietes machen mit 

		Gemeinde schließt Vertrag mit Erschließungsträger

		Erschließungsträger schließt mit allen Anwohnern Kostenübernahmevereinbarungen über 100 % der Kosten

		Erschließungsträger führt die Maßnahme durch und rechnet mit den Anwohnern ab

		Erschließungsbeiträge werden nicht berechnet

		Bewertung: Ausgangslage sehr unwahrscheinlich 
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Kostenübernahmemodell

Gemeinde

Erschließungsträger

Anwohner



1. Erschließungsvertrag

2. Kostenübernahme-vereinbarung

3. Abrechnung aller Kosten










_1078252104.ppt


Lösung

		Straßenbaukonzept des BürgerForums Brieselang

		Minimiert Anteil der öffentlichen Hand

		Ist auch durchführbar, wenn nicht alle Anwohner mitmachen (i.d.R. mindestens 50 Prozent) 
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Maximale Baustandards bei Anliegerstraßen 

		Höchstens 5,50 Fahrbahn aus Pflaster

		Kein Radweg

		Parkstreifen höchstens jeweils 5 m aus Pflaster

		Gehweg höchstens 2,50 m aus Pflaster

		Grünanlagen je 2 m










_1078252010.ppt


Maximale Baustandards bei Haupterschließungsstraßen

		Höchstens 6,50 m breite Schwarzdecke

		Radweg je 1,70 m aus Pflaster

		Parkstreifen je 5 m aus Pflaster

		Gehweg je 2,50 aus Pflaster

		Grünanlagen je 2 m
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Beitragsverpflichtete

		Eigentümer der Grundstücke im Erschließungsgebiet

		Erbbauberechtigte

		Tatsächliche Nutzer bei Nutzungsrechten

		Eigentümer können Anteil an Pächter weiter berechnen 

		Gilt in gleicher Weise für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen 
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Was gehört zur Erschließung?

		Zum Anbau bestimmte öffentliche Straßen, Wege, Plätze

		Nicht befahrbare Fuß- und Wohnwege

		Zur Zuwegung notwendige Sammelstraßen

		Parkflächen und Grünanlagen

		Straßenbeleuchtung und –entwässerung

		Aber nicht: Kinderspielplätze
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Ortsüblichkeit am 03.10.90

		Grundlage ist Straßenbestandsverzeichnis

		Ortsüblich ist das, was überwiegend vorhanden war

		Nach Auskunft Amtsverwaltung waren befestigte Straßen (gemessen nach Straßenfläche) im Wohnbereich ortsüblich

		Damit gelten alle nicht befestigten Straßen als nicht ortsüblich und unterliegen BauGB (= 90 % Beitragspflicht der Anwohner)
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Verteilung der Erschließungskosten

		Gemeinde



Zahlt 10 % der Kosten

Darf diese grundsätzlich nicht auf Bürger verlagern

Ausnahme ist Erschließungsträger-vertrag

		Anwohner



Zahlen 90 % der Kosten

Kosten werden nach Grundstücksfläche  (bis 40 m Tiefe) aufgeteilt

Höheres Maß oder andere Art der Nutzung führen zu Zuschlägen
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Verteilung der Ausbaukosten

		Gemeinde 



Zahlt Anteil, der auf Gemeingebrauch entfällt

In Brieselang mindestens 25 %

Kann durch Erschließungsvertrag 100 % auf Erschließungsträger delegieren

		Anwohner



Zahlen bei Anliegerstraßen 75 %

Bei Haupterschlie-ßungsstraßen 40 % für Fahrbahn, Radweg und Parkstreifen bzw. 60 % für Gehweg und 50 % für Beleuchtung

Bei Hauptverkehrsstraßen 20 % für Fahrbahn, Radweg und Beleuchtung, 50 % für Gehweg und Parkstreifen
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Merkmale noch nicht hergestellter Straßen

		Straße nicht in der Breite oder mit den Bestandteilen hergestellt, wie in amtlichen Plänen festgelegt

		Höhenmaße nicht eingehalten

		Wesentliche Maßnahmen fehlen, auch wenn seit längerer Zeit größere Anzahl von Häusern steht

		Nur provisorisch befestigt

		unregelmäßiger Straßenverlauf mit wechselnden Breiten

		Ergebnis: Erschließungsbeitragsrecht = 90 % Beitrag der Anwohner
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BauGB/BrbgKAG

		Baugesetzbuch



Erschließung

Erstmalige Herstellung von Straßen, Be-leuchtung usw.

Anteil der Anwohner: 90 %

Grundlage ist Er-schließungsbeitrags-satzung der Gemeinde 

		KommunalabgabenG



Ausbau, Erweiterung

Straße schon früher hergestellt

Auch bei Straßen, die als bereits hergestellt gelten

Anteil der Anwohner: höchstens 75 %

Grundlage ist Straßen-ausbaubeitragssatzung der Gemeinde
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Keine Beitragspflicht nach BauGB

		Für bereits endgültig hergestellte Straßen

		Für Straßen, die bereits zum 29.06.61 oder als historische Straßen vorhanden waren

		Für Straßen, die nach der Übergangsvorschrift für die neuen Länder als hergestellt gelten, weil sie am 03.10.90 dem ortüblichen Zustand entsprachen

		außerdem: Zahlungen an „Pflasterkassen“ o.ä. werden angerechnet
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Anspruch auf Erschließung

		Erschließung nach BauGB ist Pflichtaufgabe der Gemeinde

		Anwohner kann grundsätzlich nicht einklagen

		Aber Ausnahmen wenn:



Wirksame Zusage auf Erschließung

Wirksamer Bebauungsplan

Mitwirkung der Gemeinde an Baugenehmigung

Ablehnung eines Erschließungsangebotes 

		Brieselanger könnten Erschließung einklagen
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Anforderungen an ein Straßenbaukonzept



		 Interessen von Anwohnern berücksichtigen

		 Anwohner an befestigten Straßen

		 Anwohner an nicht befestigten Straßen

		 Unterscheiden

		 Anwohner, die Baumaßnahmen wünschen

		 Anwohner, die keine Baumaßnahmen wünschen

		 Kostengünstige Bauverfahren angesichts der  Finanzierungsengpässe

		 Möglichst vergleichbares Außenbild 

		 Schnelle Realisierbarkeit
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Brandenburgisches Straßengesetz

		Gemeinde Brieselang hat Straßenbaulast

		Muss Straßen in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand erhalten

		Bei Nichtausführung Ersatzmaßnahme durch Landkreis

		Pflicht ist auf Leistungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt

		Gemeinde setzt sich Schadenersatzansprüchen aus

		Bürger können u.U. verkehrsgerechten Zustand einklagen
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Was ist Erschließung?

		Gebiet in verkehrlicher, technischer und sozialer Hinsicht nutzbar machen

		Vor allem



Anschluss an das allgemeine Straßennetz

Straßenbefestigung

Beleuchtung, Straßenentwässerung

Versorgung mit Wasser, Strom, Gas, Telefon
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Unsere Ziele

		Schrittweise die Anwohnerstraßen mit Fahrbahn, Beleuchtung und Straßenentwässerung erstellen 

		Bürger und Politik überzeugen

		Mindestens ein vorzeigbares Musterprojekt noch 2002 beginnen

		Und: Wir schaffen das auch!!!!
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Ausgangslage



Straßen in nicht verkehrssicherem Zustand

Für viele Fußgänger und Radfahrer kaum mehr benutzbar

Straßen verursachen Schäden an PKW und anderen Fahrzeugen

Starke Staubentwicklung im Sommer

Beleuchtung fehlt
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Straßenzustand
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Modell Brieselang – Oder wie eine Gemeinde in Finanznot 

Straßen bauen kann

BürgerForum Brieselang

19. März 2002







Ausgangslage



Straßen in nicht verkehrssicherem Zustand

Für viele Fußgänger und Radfahrer kaum mehr benutzbar

Straßen verursachen Schäden an PKW und anderen Fahrzeugen

Starke Staubentwicklung im Sommer

Beleuchtung fehlt







Straßenzustand









Anforderungen an ein Straßenbaukonzept



		 Interessen von Anwohnern berücksichtigen

		 Anwohner an befestigten Straßen

		 Anwohner an nicht befestigten Straßen

		 Unterscheiden

		 Anwohner, die Baumaßnahmen wünschen

		 Anwohner, die keine Baumaßnahmen wünschen

		 Kostengünstige Bauverfahren angesichts der  Finanzierungsengpässe

		 Möglichst vergleichbares Außenbild 

		 Schnelle Realisierbarkeit









Unsere Ziele

		Schrittweise die Anwohnerstraßen mit Fahrbahn, Beleuchtung und Straßenentwässerung erstellen 

		Bürger und Politik überzeugen

		Mindestens ein vorzeigbares Musterprojekt noch 2002 beginnen

		Und: Wir schaffen das auch!!!!









Brandenburgisches Straßengesetz

		Gemeinde Brieselang hat Straßenbaulast

		Muss Straßen in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand erhalten

		Bei Nichtausführung Ersatzmaßnahme durch Landkreis

		Pflicht ist auf Leistungsfähigkeit der Gemeinde beschränkt

		Gemeinde setzt sich Schadenersatzansprüchen aus

		Bürger können u.U. verkehrsgerechten Zustand einklagen









Was ist Erschließung?

		Gebiet in verkehrlicher, technischer und sozialer Hinsicht nutzbar machen

		Vor allem



Anschluss an das allgemeine Straßennetz

Straßenbefestigung

Beleuchtung, Straßenentwässerung

Versorgung mit Wasser, Strom, Gas, Telefon







Was gehört zur Erschließung?

		Zum Anbau bestimmte öffentliche Straßen, Wege, Plätze

		Nicht befahrbare Fuß- und Wohnwege

		Zur Zuwegung notwendige Sammelstraßen

		Parkflächen und Grünanlagen

		Straßenbeleuchtung und –entwässerung

		Aber nicht: Kinderspielplätze









Anspruch auf Erschließung

		Erschließung nach BauGB ist Pflichtaufgabe der Gemeinde

		Anwohner kann grundsätzlich nicht einklagen

		Aber Ausnahmen wenn:



Wirksame Zusage auf Erschließung

Wirksamer Bebauungsplan

Mitwirkung der Gemeinde an Baugenehmigung

Ablehnung eines Erschließungsangebotes 

		Brieselanger könnten Erschließung einklagen









BauGB/BrbgKAG

		Baugesetzbuch



Erschließung

Erstmalige Herstellung von Straßen, Be-leuchtung usw.

Anteil der Anwohner: 90 %

Grundlage ist Er-schließungsbeitrags-satzung der Gemeinde 

		KommunalabgabenG



Ausbau, Erweiterung

Straße schon früher hergestellt

Auch bei Straßen, die als bereits hergestellt gelten

Anteil der Anwohner: höchstens 75 %

Grundlage ist Straßen-ausbaubeitragssatzung der Gemeinde







Keine Beitragspflicht nach BauGB

		Für bereits endgültig hergestellte Straßen

		Für Straßen, die bereits zum 29.06.61 oder als historische Straßen vorhanden waren

		Für Straßen, die nach der Übergangsvorschrift für die neuen Länder als hergestellt gelten, weil sie am 03.10.90 dem ortüblichen Zustand entsprachen

		außerdem: Zahlungen an „Pflasterkassen“ o.ä. werden angerechnet









Ortsüblichkeit am 03.10.90

		Grundlage ist Straßenbestandsverzeichnis

		Ortsüblich ist das, was überwiegend vorhanden war

		Nach Auskunft Amtsverwaltung waren befestigte Straßen (gemessen nach Straßenfläche) im Wohnbereich ortsüblich

		Damit gelten alle nicht befestigten Straßen als nicht ortsüblich und unterliegen BauGB (= 90 % Beitragspflicht der Anwohner)









Merkmale noch nicht hergestellter Straßen

		Straße nicht in der Breite oder mit den Bestandteilen hergestellt, wie in amtlichen Plänen festgelegt

		Höhenmaße nicht eingehalten

		Wesentliche Maßnahmen fehlen, auch wenn seit längerer Zeit größere Anzahl von Häusern steht

		Nur provisorisch befestigt

		unregelmäßiger Straßenverlauf mit wechselnden Breiten

		Ergebnis: Erschließungsbeitragsrecht = 90 % Beitrag der Anwohner









Verteilung der Erschließungskosten

		Gemeinde



Zahlt 10 % der Kosten

Darf diese grundsätzlich nicht auf Bürger verlagern

Ausnahme ist Erschließungsträger-vertrag

		Anwohner



Zahlen 90 % der Kosten

Kosten werden nach Grundstücksfläche  (bis 40 m Tiefe) aufgeteilt

Höheres Maß oder andere Art der Nutzung führen zu Zuschlägen







Verteilung der Ausbaukosten

		Gemeinde 



Zahlt Anteil, der auf Gemeingebrauch entfällt

In Brieselang mindestens 25 %

Kann durch Erschließungsvertrag 100 % auf Erschließungsträger delegieren

		Anwohner



Zahlen bei Anliegerstraßen 75 %

Bei Haupterschlie-ßungsstraßen 40 % für Fahrbahn, Radweg und Parkstreifen bzw. 60 % für Gehweg und 50 % für Beleuchtung

Bei Hauptverkehrsstraßen 20 % für Fahrbahn, Radweg und Beleuchtung, 50 % für Gehweg und Parkstreifen







Provisorische Ausbesserungen

		Gemeinde zahlt 100 %, Bürger nichts

		Gemeinde bleibt zur Erschließung verpflichtet

		Ständige Ausbesserungen sind deshalb teuerste Variante

		Gemeinde muss an Erschließung interessiert sein









Beitragsverpflichtete

		Eigentümer der Grundstücke im Erschließungsgebiet

		Erbbauberechtigte

		Tatsächliche Nutzer bei Nutzungsrechten

		Eigentümer können Anteil an Pächter weiter berechnen 

		Gilt in gleicher Weise für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen 









Maximale Baustandards bei Anliegerstraßen 

		Höchstens 5,50 Fahrbahn aus Pflaster

		Kein Radweg

		Parkstreifen höchstens jeweils 5 m aus Pflaster

		Gehweg höchstens 2,50 m aus Pflaster

		Grünanlagen je 2 m









Maximale Baustandards bei Haupterschließungsstraßen

		Höchstens 6,50 m breite Schwarzdecke

		Radweg je 1,70 m aus Pflaster

		Parkstreifen je 5 m aus Pflaster

		Gehweg je 2,50 aus Pflaster

		Grünanlagen je 2 m









Maximale Baustandards bei Hauptverkehrsstraßen

		8,50 m Fahrbahn

		Je 1,75 Radweg

		Je 2,50 m Parkstreifen

		Je 2,50 Gehweg oder 3,50 Geh- und Radweg

		Je 2 m Grünstreifen









Probleme

		Gemeinde kann in den nächsten Jahren weder 10 % noch höhere Anteile aus eigener Kraft finanzieren

		Ausbaumaßnahmen noch schwerer als Erschließungsmaßnahmen

		Privatinitiative scheitert bisher daran, dass nicht alle Anwohner mitmachen









Lösung

		Straßenbaukonzept des BürgerForums Brieselang

		Minimiert Anteil der öffentlichen Hand

		Ist auch durchführbar, wenn nicht alle Anwohner mitmachen (i.d.R. mindestens 50 Prozent) 









Lösung 1: Alle Anwohner des Erschließungsgebietes machen mit 

		Gemeinde schließt Vertrag mit Erschließungsträger

		Erschließungsträger schließt mit allen Anwohnern Kostenübernahmevereinbarungen über 100 % der Kosten

		Erschließungsträger führt die Maßnahme durch und rechnet mit den Anwohnern ab

		Erschließungsbeiträge werden nicht berechnet

		Bewertung: Ausgangslage sehr unwahrscheinlich 









Kostenübernahmemodell

Gemeinde

Erschließungsträger

Anwohner



1. Erschließungsvertrag

2. Kostenübernahme-vereinbarung

3. Abrechnung aller Kosten









Lösung 2: Eine relevante Anzahl von Anwohnern macht mit 

		Zur Mitwirkung bereite Anwohner bilden Anwohner-GbR

		GbR schließt mit Gemeinde Erschließungsvertrag (Muster vom BürgerForum)

		GbR vergibt Bauaufträge und kann Preise verhandeln!

		Gesellschafter tragen 100 % der Kosten für ihre Grundstücke und rechnen Kosten für die anderen Grundstücke mit Gemeinde ab

		Gemeinde erhebt von nicht beteiligten Anwohnern Beiträge (90 bzw. 75 %)









GbR-Modell

Gemeinde

Anwohner-GbR

Baunternehmen



1. Erschließungsvertrag

2. Beauftragt und bezahlt Bauunternehmen

3. Rechnet die Kosten für die nicht in der GbR vertretenen Grundstücke ab

4. Erhebt Erschließungs- oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner

Bank









Variante: Kostenübernahme-modell mit einzelnen Bürgern

Gemeinde

Mitwirkende Anwohner

Erschließungsträger



1. Erschließungsvertrag

2. Schließen Kostenüber-nahmevereinbarungen über 100 % der Kosten für ihre Grundstücke

3. Rechnet die Kosten für Grundstücke ohne Kostenübernahmevereinbarung ab

4. Erhebt Erschließungs- oder Ausbaubeiträge

5. Erhebt keine Beiträge

Nicht mitwirkende Anwohner









Grad der Mitwirkung bei Ausbaumaßnahmen









Berechnungsbeispiel Ausbaumaßnahme

		Gesamtkosten 90.000 Euro

		21 Anwohner mit gleich großen Grundstücken

		11 machen mit

		Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

		Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege der Ausbaubeiträge 3.214 Euro

		Anteil der Gemeinde: 10.714 Euro

		Geringe Beiträge für Beleuchtung usw. sind hier nicht berücksichtigt

		Bewertung: Hürde für freiwilliges Mitwirken ist hoch









Grad der Mitwirkung bei Erschließungsmaßnahmen









Berechnungsbeispiel Erschließungsmaßnahme

		Gesamtkosten 90.000 Euro

		21 Anwohner

		11 machen mit

		Kosten für mitwirkende Bürger: 4.286 Euro

		Kosten für nicht mitwirkende Bürger im Wege der Erschließungsbeiträge 3.857 Euro

		Gesamtanteil der Gemeinde: 4.287

		Bewertung: Unterschied vorhanden, aber vermutlich darstellbar









Warum soll ich mitmachen?

		Weil ohne dieses Engagement die nächsten Jahre nichts passieren wird

		Weil es ein schlechtes Gefühl ist, dass mein Nachbar mehr zahlt als ich, um die Maßnahme in Gang zu bringen

		Weil ich mit 100 % bei diesem Konzept absolut nicht mehr bezahle als bei 90 % einer Gemeindemaßnahme

		Weil der Unterschied zu Erschließungsbeiträgen nicht sehr hoch ist

		Weil ich das investierte Geld an meinem Auto einspare

		Weil mein Grundstück in gleichem Maße an Wert gewinnt









Private Vergabe ist günstiger

		Gemeinde darf bei Ausschreibungen nicht nachverhandeln

		Anwohner-GbR kann Preisverhandlungen führen

		Wenn GbR Preissenkung von 10 % gelingt, stehen sich die mitwirkenden Bürger bei Erschließungsmaßnahmen in absoluten Beträgen gleich!

		Ziel deshalb: Bei Erschließungsmaßnahmen mindestens 10 % günstiger, bei Ausbaumaßnahmen mindestens 25 %









Tatsächliche Kosten

		Können nur im Einzelfall bestimmt werden

		Abhängig von



Baustandard in der jeweiligen Straße

Umfang der Maßnahme und damit möglichen Mengenrabatten

Geschick bei der Preisverhandlung

		In Brieselang schon für 10-12 DM/qm Grundstücksfläche Erschließung durchgeführt 

		Alle genannten Preise können bisher nicht verbindlich sein











Nächste Schritte









Absprache mit der Amtsverwaltung

		Am 15.03.02 erfolgt

		Ergebnis: Amtsverwaltung unterstützt das Konzept und bietet bei der Realisierung Hilfestellungen an

		Amtsverwaltung unterstützt vor allem die Ausschreibungen und Angebotsvergleiche









Meinungsbildung der Gemeinde

		Gemeindevertretung sollte Willen zum Straßenbau bekunden und vorliegende Modelle empfehlen

		Im Beschluss sollte Rolle des Bauamtes beschrieben werden

		Standards sollten festgeschrieben werden

		BürgerForum kann Vorlage für Beschlusstext liefern 









Zusammenarbeit mit Kreditinstitut

		Kreditinstitut soll für Anwohner-GbR´s Maßnahmen vorfinanzieren

		Kreditinstitut kann Rolle als Erschließungsträger übernehmen

		Kreditinstitut soll Sonderkreditprogramm „Straßenbau Brieselang“ mit günstigen Konditionen auflegen

		BürgerForum stellt Kontakt her 









Absprachen mit dem Land

		BürgerForum legt Konzept Verkehrsministerium zur Prüfung vor

		Ergebnis der ersten informellen Gespräche: Konzept ist machbar

		Förderungen werden gewünscht



Finanzierung des Restanteils der Gemeinde

Bürgschaft zur Absicherung der Beiträge der nicht mitwirkenden Anwohner







Ein Angebot an das Land

		Variante 1: Wir verklagen die Gemeinde auf Erschließung, Gemeinde kann nicht zahlen und muss sich 10 Prozent-Anteil von Landkreis bzw. Land besorgen

		Variante 2: Wir wollen nur 5 % Förderung zur Bezahlung des Gemeindeanteils

		Wir bieten an: Einen Pakt zur Lastenteilung. Die Hälfte des Gemeindeanteils übernehmen die Bürger, die andere Hälfte das Land 









Was hat das Land von diesem Angebot?

		Es werden Straßen gebaut

		Mit 5 % öffentlichem Mitteleinsatz werden 100 % der Mittel bewegt

		Dies ist ein Bau- und Konjunkturprogramm

		Es ist die einzige realistische Lösung, um in den nächsten Jahren die Grundversorgung für die Bürger sicherzustellen









Finanzielle Effekte bei der öffentlichen Hand

		Beispiel: Maßnahmenwert 10 Mio. Euro

		Anteil des Landes: 5 % = 500.000 Euro

		Rückflüsse aus Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer: 97.140 Euro

		Rückflüsse aus Umsatzsteuer:  1,6 Mio. Euro

		Rückflüsse aus Lohnsteuer: 420.000 Euro

		Rückflüsse über Sozialversicherung: 861.000 Euro

		Ergebnis bei der öffentlichen Hand: + 2,48 Mio. Euro

		Nebenher entstehen noch zusätzliche Bruttogehälter bei Angestellten von 2,1 Mio. Euro 









Rechtliche Prüfung

		Konzept ist von Volljuristen des BürgerForums erstellt und geprüft

		Amtsverwaltung lässt Konzept derzeit von ihrem Rechtsanwalt prüfen

		Verkehrsministerium hat bereits überschlägig mit positivem Ergebnis geprüft, umfangreichere Prüfung läuft

		Amtsverwaltung legt Konzept Kommunalaufsicht zur Prüfung vor

		Mitwirkende Bürger erhalten weitestgehende Rechtssicherheit!









Modellangebote

		Gemeinde, Amtsverwaltung und BürgerForum sollen Anwohnern Modellangebote machen

		BürgerForum hat „Fragen und Antworten“ bereits zusammengestellt

		Bürgerversammlungen je Wohnquartier/Straße möglich und werden unterstützt

		Bauverwaltung ist zu Beratungen bereit









Mitwirkung der Bürger

		Beginn setzt mindestens einen aktiven Anwohner je Straße voraus

		Anwohner geben vorläufige Beteiligungserklärung ab

		Wenn rund 50 Prozent der Anwohner bei Erschließungsmaßnahmen mitmachen, geht es los!

		Bei Ausbaumaßnahmen sind rund 75 Prozent sinnvoll









Rolle des BürgerForums

		Wir führen (zusammen mit Gemeinde) Verhandlungen mit Behörden 

		Wir schließen Rahmenvereinbarung mit Kreditinstitut und stellen Kontakte her

		Wir helfen in den Straßen bei der Überzeugungsarbeit

		Wir motivieren die Politik zum Mitmachen

		Wir transportieren Ideen, Erfahrungen und Engagement









Nummer für Kummer

		www.buergerforum-brieselang.de

		BürgerForum Brieselang, Postfach 1110, 14652 Brieselang

		christian.achilles@t-online.de

		Veranstaltungen und Stammtische des BürgerForums









Jetzt kommt es nur 

auf eines an...........

		...dass Sie mitmachen!
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